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Beschlussvorlage 
 
 

Betreff: 

Förderung Flachdachsanierung beim FV Mosbach 

 
 

Beratungsfolge: 
 

Gremium: am: Behandlung: 

Gemeinderat 13.12.2023 öffentlich 

 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat beschließt  
 

1. die Sanierung des Flachdachs beim FV Mosbach mit einem Zuschuss von 20 % der an-
erkannten Kosten, max. 8.600 € zu unterstützen. 

2. überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 8.600 Euro beim Budget BE4210-00 
(Sport), Kostenstelle 42105001 (Förderung des Sports), Kostenart 43180000 (Zuschüs-
se an übrige Bereiche), die durch Einsparungen in gleicher Höhe im Budget BE3650-00 
(Kindertageseinrichtungen und Kinderförderung) bei Kostenstelle 36505010 (Förderung 
von Kindergärten freier Träger), Kostenart 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche) 
gedeckt werden.  

 
 
 
Sachverhalt: 
 

Das Flachdach des Sportheims des FV 1919 Mosbach ist undicht und es dringt Wasser in das 
Gebäude ein. Eine Teilsanierung kommt nicht in Frage, da nicht lokalisiert werden kann, wo 
genau das Wasser in das Gebäude eindringt. Um Folgeschäden am bzw. im Gebäude zu ver-
hindern, muss das Dach komplett neu gemacht werden. Das Dach ist derzeit mit Planen abge-
deckt. Die Maßnahme muss aber noch im Dezember 2023 durchgeführt werden. 
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Der Verein hat den Schaden im Oktober 2023 bemerkt. Aufgrund der Dringlichkeit und da die 
Maßnahme nicht vorhersehbar war, konnten die entsprechenden Fristen nicht eingehalten wer-
den. Der Badische Sportbund und die Stadtverwaltung haben jedoch dem Verein signalisiert, 
dass sich ein sofortiger Beginn nicht negativ auf Sanierungsmaßnahme auswirken wird. 
(Grundsatz: Kein Baubeginn vor Mittelfreigabe!) 
 
Der Verein hat ein entsprechendes Angebot zur Sanierung eingeholt, der Badische Sportbund 
erkennt hiervon 42.800 € an und fördert diese mit 30%. Die anderen Kosten können vom Badi-
schen Sportbund nicht anerkannt werden, da diese dem Wirtschaftsbetrieb des Vereins zu zu-
rechnen sind. 
 
Die Richtlinien der Sportförderung der Stadt Mosbach sieht nun einen Zuschuss von 20% der 
vom Badischen Sportbund anerkannten Kosten vor. Dies entspricht einem Betrag von 8.600 €.   
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Es entstehen überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 8.600 Euro beim Budget BE4210-00 
(Sport), Kostenstelle 42105001 (Förderung des Sports), Kostenart 43180000 (Zuschüsse an 
übrige Bereiche), die durch Einsparungen in gleicher Höhe im Budget BE3650-00 (Kinderta-
geseinrichtungen und Kinderförderung) bei Kostenstelle 36505010 (Förderung von Kindergär-
ten freier Träger), Kostenart 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche) gedeckt werden.     
 
 
Anlagen: 
 

Antrag Mosbacher Fußballverein 1919 e.V. 
Schreiben des Badischen Sportbundes 
Angebot Firma Söhner    
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